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688. Verordnung: Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer an Pädagogischen Akademien,
Berufspädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten

689. Verordnung: Befähigungsnachweis für das konzessionierte Gewerbe der Lebens- und Sozialberater

688. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport über das Ausmaß
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer an
Pädagogischen Akademien, Berufspädagogi-
schen Akademien und Pädagogischen Institu-

ten

Auf Grund des § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes
über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der
Bundeslehrer, BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 447/1990,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Gesundheit und öffentlicher Dienst sowie dem
Bundesminister für Finanzen verordnet:

§1. Die nachstehenden durch §9 Abs. 2 des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes nicht er-
faßten Nebenleistungen an Pädagogischen Akade-
mien, Berufspädagogischen Akademien und Päd-
agogischen Instituten sind, soweit sie von Lehrern
der Verwendungsgruppen L 1 und L 2 erbracht
werden, im nachstehenden Ausmaß in die Lehrver-
pflichtung einzurechnen:

1. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II je Schule die Studienberatung.

2. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II je Schule die Verwaltung der
Lehrmittelsammlung für

a) Heimat- und Landeskunde,
b) Naturkunde,
c) humanwissenschaftliche Unterrichtsgegen-

stände,
d) betriebswirtschaftliche und staatsbürgerkund-

liche Unterrichtsgegenstände,
e) fachtheoretische Unterrichtsgegenstände,
f) Sprachlabors.

3. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V je Schule die Verwaltung der
Lehrmittelsammlung für

a) Bildnerische Erziehung,
b) Hauswirtschaft (an Pädagogischen Akade-

mien),

c) Werkerziehung/technischer Bereich,
d) Werkerziehung/textiler Bereich,
e) fachpraktische Unterrichtsgegenstände,
f) sozialethische und medizinische Unterrichts-

gegenstände (an Berufspädagogischen Aka-
demien).

4. Als 2 Wochenstunden der Lehrverpflichtungs-
gruppe II je Schule die Leitung der Betriebsküchen,
in denen lehrplanmäßig Betriebsküchenunterricht
erteilt wird.

5. Als 0,8 Wochenstunden der Lehrverpflich-
tungsgruppe V je Lehrküche die Verwaltung des
Inventars der Lehrküchen, in denen lehrplanmäßi-
ger Unterricht erteilt wird, einschließlich des
zugehörigen Speisesaals. Diese Einrechnung ge-
bührt für eine Lehrküche mit mindestens 8 Arbeits-
einheiten (Herden); bei weniger Arbeitseinheiten ist
anteilsmäßig nach der Anzahl der Arbeitseinheiten
(Herde) einzurechnen.

6. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V je Betriebsküche die Verwaltung des
Inventars der Betriebsküchen, in denen lehrplanmä-
ßig Unterricht erteilt wird, einschließlich des
zugehörigen Speisesaals.

7. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V die Inventarverwaltung des Servier-
kunderaumes mit Normausstattung. Zur Normaus-
stattung gehören jedenfalls: über die Serviergrund-
ausstattung wesentlich hinausgehendes umfassendes
Spezialinventar für mindestens zwölf Gedecke
(Spezialbestecke, Spezialgläser, Spezialgeschirr,
Flambiergerät, Platemaster oder dgl., Spezialtisch-
wäsche, Dekorationselemente).

8. Als 0,5 Wochenstunden der Lehrverpflich-
tungsgruppe V die Inventarverwaltung der Lehrbar
mit Normausstattung. Zur Normausstattung gehö-
ren jedenfalls: Schrankverbau mit Kühlladen,
Kühlschrank, Abwäsche, Espressomaschine, Mixge-
räte, Spezialarbeitsgeräte, umfassendes Gläsersorti-
ment, Barstock.
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9. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V je Schule die Wäscheverwaltung für
Schul- und Küchenbetrieb und die Verwaltung des
Reinigungsmaterials für die fachpraktischen Unter-
richtsgegenstände des hauswirtschaftlichen Fachun-
terrichtes.

10. Als eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe V die Verwaltung der gewerblichen
Werkstätten im Bereich der Lehramtsausbildung der
Fachrichtungen Mode und Bekleidungstechnik
einschließlich der Verwaltung der Lehrmittelsamm-
lungen für Textilchemie und Kunsthandwerkliche
Übungen.

11. Als 2 Wochenstunden der Lehrverpflichtungs-
gruppe V die Verwaltung der industriellen Werk-
stätten im Bereich der Lehramtsausbildung der
Fachrichtungen Mode und Bekleidungstechnik.

§ 2. Sind an einer Schule jeweils mehrere Lehrer
mit der Verwaltung der in § 2 Z 5 bis 11 genannten
Lehrmittelsammlungen (Kustodiate) betraut, so ist
die in diesen Ziffern bestimmte Gesamteinrechnung
auf diese Lehrer in aliquotem Ausmaß aufzuteilen.

§3. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Februar
1990 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt
die Verordnung des Bundesministers für Unterricht,
Kunst und Sport über das Ausmaß der Lehrver-
pflichtung der Bundeslehrer an Pädagogischen
Akademien, Berufspädagogischen Akademien, Päd-
agogischen Instituten und Berufspädagogischen
Instituten, BGBl. Nr. 502/1982, außer Kraft.

Hawlicek

689. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befä-
higungsnachweis für das konzessionierte Ge-

werbe der Lebens- und Sozialberater

Auf Grund des § 22 Abs. 3 und 10 und des § 323 f
der Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974,
zuletzt geändert durch Art. IV des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 325/1990, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Gesundheit und öffentli-
cher Dienst verordnet:

§ 1. Die Befähigung für das konzessionierte
Gewerbe der Lebens- und Sozialberater (§ 323 e
GewO 1973) ist durch folgende Belege nachzuwei-
sen:

1. Zeugnisse über
a) den erfolgreichen Besuch einer Studien-

richtung an einer inländischen Universität
und

b) soweit die im folgenden angeführten
Lehrinhalte nicht von der gemäß lit. a
besuchten Studienrichtung umfaßt sind,
den erfolgreichen Abschluß von Lehrver-
anstaltungen (Vorlesungen, Seminare und
Übungen) einer Studienrichtung an einer
inländischen Universität mit pädagogi-
schen, psychologischen oder soziologi-
schen Lehrinhalten, in denen bei der
Ausübung des Gewerbes der Lebens- und
Sozialberater anwendbare Fähigkeiten und
Kenntnisse vermittelt werden, im Ausmaß
von mindestens 160 Stunden und

c) die bei einer befugten Person (§ 2)
erfolgreich absolvierte Selbsterfahrung im
Ausmaß von mindestens 30 Stunden Ein-
zelselbsterfahrung und von mindestens
90 Stunden Gruppenselbsterfahrung und

d) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit unter begleitender Supervision
insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle
durch eine befugte Person (§.2) im Ausmaß
von mindestens 20 Stunden Einzelsupervi-
sion und von mindestens 80 Stunden
Gruppensupervision
oder

2. Zeugnisse über
a) den erfolgreichen Besuch einer Lehranstalt

für Ehe- und Familienberater oder einer
Akademie für Sozialarbeit und

b) die bei einer befugten Person (§ 2)
erfolgreich absolvierte Selbsterfahrung im
Ausmaß von mindestens 30 Stunden Ein-
zelselbsterfahrung und von mindestens
90 Stunden Gruppenselbsterfahrung und

c) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit unter begleitender Supervision
insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle
durch eine befugte Person (§ 2) im Ausmaß
von mindestens 20 Stunden Einzelsupervi-
sion und von mindestens 80 Stunden
Gruppensupervision
oder

3. Zeugnisse über
a) den erfolgreichen Besuch einer Pädagogi-

schen Akademie, einer Religionspädagogi-
schen Akademie, einer Bildungsanstalt für
Kindergartenpädagogik oder einer Bil-
dungsanstalt für Erzieher und

b) die bei einer befugten Person (§ 2)
erfolgreich absolvierte Selbsterfahrung im
Ausmaß von mindestens 30 Stunden Ein-
zelselbsterfahrung und von mindestens
90 Stunden Gruppenselbsterfahrung und

c) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit unter begleitender Supervision
insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle
durch eine befugte Person (§ 2) im Ausmaß
von mindestens 20 Stunden Einzelsupervi-
sion und von mindestens 80 Stunden
Gruppensupervision
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oder
4. Zeugnisse über

a) die erfolgreiche Absolvierung des psycho-
therapeutischen Propädeutikums gemäß
dem Psychotherapiegesetz und

b) die bei einer befugten Person (§ 2)
erfolgreich absolvierte Selbsterfahrung im
Ausmaß von mindestens 30 Stunden Ein-
zelselbsterfahrung und von mindestens
90 Stunden Gruppenselbsterfahrung und

c) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit unter begleitender Supervision
insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle
durch eine befugte Person (§ 2) im Ausmaß
von mindestens 20 Stunden Einzelsupervi-
sion und von mindestens 80 Stunden
Gruppensupervision
oder

5. Zeugnisse über
a) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage

festgelegten Lehrganges für Lebens- und
Sozialberater und

b) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit.

§ 2. Eine Person gilt als zur Vermittlung von
Selbsterfahrung und Supervision befugt, wenn sie

1. seit mindestens fünf Jahren im Beruf des
Lebens- und Sozialberaters tätig ist und das
konzessionierte Gewerbe der Lebens- und
Sozialberater befugt ausübt oder in diesem
Gewerbe als Geschäftsführer (§ 39 GewO
1973) oder als Filialgeschäftsführer (§47
GewO 1973) tätig ist oder

2. die Voraussetzungen für die Eintragung in die
Psychotherapeutenliste gemäß dem Psycho-
therapiegesetz, BGBl. Nr. 361/1990, erfüllt
oder

3. die Voraussetzungen für die Eintragung in die
Liste der klinischen Psychologen und Gesund-
heitspsychologen gemäß dem Psychologenge-
setz, BGBl. Nr. 360/1990, erfüllt.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

Schüssel

Anlage
(§ 1 Z 5)

Lehrgang für Lebens- und Sozialberater

1. Der Lehrgang ist zu absolvieren
a) an einer inländischen Universität oder

b) an einer hiefür in Betracht kommenden
berufsbildenden Schule oder an einem
Pädagogischen Institut oder

c) am Wirtschaftsförderungsinstitut einer
Kammer der gewerblichen Wirtschaft oder
an einer vergleichbaren sonstigen nicht-
schulischen berufsbildenden Einrichtung.

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende
Gegenstände mit der für den jeweiligen
Gegenstand angegebenen Mindestanzahl von
Stunden zu erstrecken:

3. Die Gegenstände Selbsterfahrung und Super-
vision sind jeweils von einer befugten Person
(§ 2) zu vermitteln.

4. Die Gesamtzahl der Stunden des Lehrganges
hat für den theoretischen Bereich mindestens
160 Stunden und für den praktischen Bereich
mindestens 350 Stunden zu betragen.
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